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1. Vorwort zum Vorabdruck der 7. Auflage 
 
 
Der beigefügte Vorabdruck der 7. Auflage der Kommentierung „Bauordnungs- und Bauplanungs-
recht für Berlin“ wird vorab veröffentlicht, da insbesondere die Änderungen der §§ 6 und 7 der Berli-
ner Bauordnung durch das Dritte Änderungsgesetz vom 17.06.2016 und das Vierte Änderungsge-
setz vom 09.04.2018 umfangreiche Neuregelungen mit sich brachten. Aufgrund der Komplexität der 
Thematik waren zahlreiche Abstimmungen mit den zuständigen Stellen der Senatsverwaltung für 
Stadtentwicklung und Wohnen erforderlich.  
Die Verfasser freuen sich, dass nun die genannten Teile veröffentlicht werden können. 
 
Wie in den vorangegangenen Auflagen erfolgte die Abstimmung der vorgestellten Fallkonstellatio-
nen, die durch zahlreiche Abbildungen ergänzt werden, überwiegend mit der Obersten Bauaufsicht 
und der für Planungsrecht zuständigen Fachabteilung bei der Senatsverwaltung für Stadtentwick-
lung und Wohnen. 
 
Die Herausgabe des Handbuches erfolgt aus Kostengründen und wegen der leichteren Auffindbar-
keit von Textstellen nur noch in digitaler Form (PDF-Format) und nicht mehr gedruckt. 
Der Erwerb ist über die Geschäftsstelle des BDVI, Landesgruppe Berlin, sowie über die Internetseite 
https://www.bdvi-berlin.de/ möglich. 
 
Die Verfasser danken allen Beteiligten, die an dem vorliegenden Ergebnis mitgeholfen, durch Fra-
gen und Anregungen wichtige Beiträge geleistet haben und für unsere Fragen immer offen und ko-
operativ waren. 
 
Für weitere Anregungen sind wir dankbar. 
 
 
Berlin, Dezember 2019 
 
 
Bund der Öffentlich bestellten Vermessungsingenieure, Landesverband Berlin 
Arbeitsgruppe Baurecht 
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2.2.1 § 6 Absatz 1  

 
"§ 6 Abstandsflächen, Abstände 

 

1) 1Vor den Außenwänden und Dächern von Gebäuden sind Abstandsflächen von oberirdischen 
Gebäuden freizuhalten. 2Satz 1 gilt entsprechend für andere Anlagen, von denen Wirkungen wie 
von Gebäuden ausgehen, gegenüber Gebäuden und Grundstücksgrenzen. 3Eine Abstandsfläche 
ist nicht erforderlich vor Außenwänden, die an Grundstücksgrenzen errichtet werden, wenn 
nach planungsrechtlichen Vorschriften an die Grenze gebaut werden muss oder gebaut werden 
darf." 

 
Die Abstandsflächenregelung ist auf Gebäude im Sinne des § 2 Abs. 2 BauO Bln sowie auf alle 
baulichen Anlagen anzuwenden, von denen Wirkungen wie von Gebäuden ausgehen (§ 6 Abs. 
1). Abstandsflächen können nur Gebäuden und baulichen Anlagen zugeordnet werden, die ober-
irdisch sind, d. h., ganz oder teilweise über die Geländeoberfläche hinausragen. /3/  
Das Abstandsflächenerfordernis erstreckt sich auf die gesamte Kubatur des Gebäudes. 

 
Außenwände sind die von außen sichtbaren Wände oberhalb der Geländeoberfläche. Für die 
Bemessung der Abstandsflächen sind die Außenflächen der Außenwände (Fertigmaße) zugrun- 
de zu legen. 
Fehlen einem Gebäude die Außenwände ganz oder teilweise (z.B. überdachter Stellplatz/ Car- 
ports), so ist eine fiktive Außenwandfläche (s.a. Beispiel Abb. 10 zu § 6 Abs. 8 BauO Bln in 2.2.8) 
zu bilden, um eine Abstandsfläche eintragen zu können. Es ist durchaus möglich, dass z.B. eine 
an den Seiten offene Konstruktion die Belichtung des Nachbargrundstücks beeinträchtigen kann. 

 
Auch bei der Erweiterung von bestehenden Gebäuden (Anbauten, Aufstockungen) müssen die 
Abstandsflächenregelungen angewandt werden. 

 
Die Regelungen des § 6 Abs. 1 BauO Bln, wann eine Abstandsfläche nicht erforderlich ist, be-
ziehen sich auf planungsrechtliche Vorschriften über die Grenzbebauung. 
Auch wenn hierüber keine Festsetzung im Sinne eines Bebauungsplanes vorliegt, kann sich u.a. 
aus dem § 34 BauGB (siehe hierzu Kap. 4) eine Verpflichtung zum Anbau oder die Duldung ei-
nes Anbaus an die Grenze ergeben. 
Nähere Erläuterungen zum Vorrang des Planungsrechts gegenüber dem bauordnungsrechtli-
chen Abstandsflächenrecht finden sich auch im Rundschreiben SenStadtWohn II E Nr. 51/2018 
vom 10.07.2018. 

 
Liegen eine Befreiung oder Ausnahme, die das Bauen an der Grundstücksgrenze erlauben, be-
reits vor, kann auf die Eintragung der Abstandsflächen verzichtet werden. Ein entsprechender 
Hinweis ist auf dem Amtlichen Lageplan zu vermerken. 
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Mit Inkrafttreten der BauO Bln 2005 wurde in § 6 Abs. 1 Satz 3 der Begriff "Nachbargrenze" 
durch den Begriff "Grundstücksgrenze" ersetzt. Dadurch wurde der Anwendungsbereich des 
planungsrechtlichen Vorrangs gegenüber dem Abstandsflächenrecht auf die straßenseitige und 
hintere Grundstücksgrenze verdeutlicht. 
 
Dennoch sind zur Straße Abstandsflächen erforderlich, außer eine planungsrechtliche Vorschrift 
bestimmt, dass an die Straßengrenze gebaut werden darf oder muss (z.B. abweichende Bau-
weise gemäß § 22 Abs. 4 BauNVO oder Baulinie). 
 
Dies bedeutet also, dass auch bei Vorliegen von Baugrenzen oder f.f. Baufluchtlinien grundsätz-
lich Abstandsflächen zur Straße hin erforderlich sind. Eine Ausnahme bilden hier Baukörper-
festsetzungen mittels Baugrenzen, siehe hierzu auch die Ausführungen in Kapitel 2.2.5. 
 
 
 
Abb. 1: Abstandsflächen im beplanten Bereich (hier z.B. Baunutzungsplan) 
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Abb.2: Abstandsflächen im unbeplanten Bereich (keine planungsrechtlichen Festsetzungen, § 34 BauGB) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Im unbeplanten Innenbereich (§ 34 BauGB) sind stets die Abstandsflächen zu allen Seiten hin 
einzutragen. Dies gilt auch bei einer Bebauung auf der straßenseitigen Grundstücksgrenze. So-
weit eine Einfügungsentscheidung durch die Stadtplanung getroffen wurde, kann auf die Ein-
tragung von Abstandsflächen verzichtet werden: 
„Erst aufgrund der planungsrechtlichen Stellungnahme, nach der an die Grenze gebaut werden 
darf oder muss, entsteht der planungsrechtliche Vorrang, der das Abstandsflächenrecht ver-
drängt. Die Bauaufsichtsbehörde dokumentiert dies im Lageplan durch grünes Durchkreuzen der 
Abstandsflächen sowie den Vermerk „Abstandsfläche gem. § 6 Abs. 1 Satz 3 BauO Bln nic ht 
erforderlich“ . (RS II E Nr. 51/2018) 
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Abb.3: Hinter der Bebauungstiefe sind Abstandsflächen einzutragen 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
Hinter der zulässigen Bebauungstiefe werden die Abstandsflächen eingetragen, solange keine 
planungsrechtliche Entscheidung (z.B. Ausnahme, Befreiung) zu der Überschreitung der Bebau-
ungstiefe vorliegt. 
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